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Presseinformation     
Berlin, 20. September 2019 

 

 

BvD: Lockerung der Benennungspflicht schadet 
Unternehmen 

BvD kritisiert Gesetzesänderung als Konzept von gestern 

Der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. kritisiert die 
Lockerung der Benennungspflicht für Datenschutzbeauftragte. Das am 20. September 
2019 im Bundesrat verabschiedete 2. DSAnpUG (Datenschutz-Anpassungs- und 
Umsetzungsgesetz EU) und die damit verbundene Aufweichung, nach der 20 statt bislang 
zehn Personen eines Unternehmens ständig mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigt sein müssen, sei vor dem Hintergrund der 
Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz ein veraltetes Denken, das vielen Unternehmen 
und Betrieben mehr schade als nutze, argumentierte BvD-Vorstandsvorsitzender Thomas 
Spaeing in Berlin. 

„Mit KI-Anwendungen und automatisierten Datenauswertungen werden die Daten zumeist 
nur von einer kleinen Anzahl von Personen gesteuert. Insofern ist das Konzept, die 
Benennung eines Datenschutzbeauftragten von einer Anzahl von Mitarbeitern abhängig 
zu machen, von gestern“, unterstrich Spaeing. Jedes Unternehmen, das 
personenbezogene Daten zum Geschäft mache oder verarbeite, müsse einen 
Datenschutzbeauftragten an seiner Seite haben.  

Die Automobilindustrie beispielsweise arbeite bereits an eigenen Datenschutz-Vorgaben 
und Zertifizierungen von Lieferanten, um deren Zulieferung abzusichern. „Ein Zulieferer, 
der mit Datenschutz- oder Datensicherheitsproblemen kämpft, ist für seine Kunden ein 
Risiko“, unterstrich Spaeing. Auch in anderen Branchen seien Datenschutzaudits bei 
Zulieferern und Dienstleistern längst Standard.  

„Wer nicht mithalten kann, bekommt keinen Auftrag“, sagte Spaeing. Das treffe 
erschreckend oft junge Start-Ups, die ihre Ideen im vermeintlich rechtsfreien Raum 
entwickelten. „Wenn dann die Compliance-Anforderungen der Kunden kommen, wissen 
junge Unternehmen vielfach nicht wie sie reagieren müssen, - für sie ein desaströser 
Wettbewerbsnachteil.“ 
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Der Wirtschaftspolitik wirft Spaeing Versagen vor. „Wir müssen die Unternehmen besser 
auf die Anforderungen beim Datenschutz vorbereiten, anstatt sie in einem luftleeren, 
rechtsfreien Raum auf sich selbst gestellt zurückzulassen. Wir befreien z. B. 
Unternehmen auch nicht von den Anforderungen des Arbeits- oder Steuerrechts.“ 

Er schlug dazu eine bessere Finanzierung der Stiftung Datenschutz vor, die gerade kleine 
Unternehmen, Handwerker und Start-Ups bei der rechtskonformen Aufstellung beim 
Thema Datenschutz unterstütze. „Das stärkt die Wirtschaft nachhaltig und hilft den 
Unternehmen Anforderungen größerer Kunden zu bestehen.“  

 

 

Ihr BvD-Ansprechpartner: 
 
BvD Pressestelle, Tel: 030/26 36 77 60, Budapester Straße 31, 10787 Berlin, E-Mail: pressestelle@bvdnet.de, 
Internet: https://www.bvdnet.de 
 
Der BvD: Die Interessenvertretung der Datenschutzbeauftragten 
Der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. fördert die beruflichen Interessen der 
Datenschutzbeauftragten in Behörden und Betrieben und setzt sich aktiv für die weitere Entwicklung und 
Akzeptanz des Berufes „Datenschutzbeauftragter“ ein – als einziger Berufsverband für Datenschutzbeauftragte in 
Deutschland. 
 
Vorstandsvorsitzender Thomas Spaeing, Budapester Straße 31, 10787 Berlin, Tel: 030/26 36 77 60,  
E-Mail: bvd-gs@bvdnet.de, Internet: https://www.bvdnet.de 
 
 
 


